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Verordnung zur Aufhebung der VERORDNUNG ZUR AUFHEBUNG  
LADENSCHLUSSRECHTLICHER VERORDNUNGEN  

vom 24.10.2003 (ABl. vom 07.11.2003, S. 246) 
 

Vom 05.05.2023 
 

Aufgrund des Art. 48 Satz 2 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG -) vom 13.12.1982 (BayRS 2011- 2-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.04.2001 (GVBl. S. 140) erlässt die Stadt Augsburg folgende 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
 

Die Verordnung zur Aufhebung Ladenschlussrechtlicher Verordnungen vom 24.10.2003 (ABl. vom 07.11.2003, S. 246) wird aufge-
hoben. 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Mai 2023 außer Kraft. 
 
Augsburg, den 05.05.2023 
 
 
EVA W E B E R 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
 

Verordnung zur Aufhebung der VERORDNUNG 
ÜBER DAS OFFENHALTEN VON VERKAUFSSTELLEN 

AM SONNTAG, DEN 03.04.2016, AUS ANLASS DER GEORGI-DULT 
vom 11.01.2016 (ABl. vom 29.01.2016, S. 15) 

 
Vom 05.05.2023 

 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) vom 02. Juni 2003 (BGBl I S. 744) zuletzt 
geändert durch Art. 430 der Verordnung vom 31.8.2015 (BGBl I S. 1474, Nr. 35) erlässt die Stadt Augsburg folgende 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 
Die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen am Sonntag, den 03.04.2016, aus Anlass der Georgi-Dult vom 
11.01.2016 (ABl. vom 29.01.2016, S. 15) wird aufgehoben. 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Mai 2023 außer Kraft. 
 
Augsburg, den 05.05.2023 
 
 
EVA W E B E R 
Oberbürgermeisterin 
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Bebauungsplan (BP) Nr. 872 A 
„Zwischen Waldstraße und Döllgaststraße“ 

Beschleunigte Aufstellung gemäß § 13a Baugesetzbuch 
 

- Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB - 
 

 
Kartengrundlage: © Geodatenamt Augsburg Übersichtsplan maßstabsfrei 
 
Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat am 30.03.2023 beschlossen: 
 
 
 Der räumliche Geltungsbereich des BP Nr. 872 A wird auf der Ostseite im Bereich der Wendeanlage der Döllgaststraße sowie 

im Anschluss an das Grundstück Fl.Nr. 1829/23, Gemarkung Göggingen angepasst. 
 Der Entwurf des BP Nr. 872 A in der Gemarkung Göggingen für den Bereich zwischen der Waldstraße (einschließlich) im 

Südwesten, dem Grundstück Fl.Nr. 1837 (Fabrikkanal) im Nordwesten, den Fl.Nrn. 1829/4, 1829/19 und 1831 im Norden, der 
Döllgaststraße (teilweise einschließlich) im Osten und der Butzstraße (einschließlich) im Südosten, in der Fassung vom 
09.02.2023, wird gebilligt.  

 Der BP Nr. 872 A ändert mit seinem Inkrafttreten innerhalb seines Geltungsbereichs den seit dem 23.12.2005 rechtskräftigen 
BP Nr. 872 „Nördlich der Butzstraße“ und hebt diesen insoweit auf. 
 

Im Nachgang zur Billigung des BP-Entwurfes Nr. 872 A wurde seitens der Bauverwaltung noch eine redaktionelle Änderung vor-
genommen. Die Erklärung des Planzeichens unter Punkt B.1.9. zur Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen wurde präzisiert 
und die Zeichenerklärung (Teil B) deshalb mit einem neuen Fassungsdatum versehen.  
Im beschleunigten Verfahren wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
Anlass und Ziele der Planung 
 
Das im Stadtteil Göggingen zwischen Butzstraße, Waldstraße, Fabrikkanal und Döllgaststraße liegende Grundstück Flur Nr. 1829, 
Gemarkung Göggingen, befand sich ursprünglich im Eigentum der Hessing-Stiftung und wurde bislang als Erweiterungsfläche für 
die Kliniknutzung vorgehalten. Nachdem diese Fläche hierfür nicht mehr benötigt wird, wurde das Areal im Jahr 2015 an einen 
Vorhabenträger veräußert, der auf den mittlerweile größtenteils seit Jahren brachliegenden Flächen ein attraktives, urbanes Wohn-
quartier mit etwa 200 neuen Wohneinheiten in unmittelbarer Nachbarschaft zum parkartigen Hessing-Areal entwickeln möchte. Mit 
der geplanten wohnbaulichen Entwicklung / Neuordnung des Areals nördlich der Butzstraße kann ein wichtiger Beitrag zur Deckung 
des im Stadtteil Göggingen vorherrschenden großen Bedarfs an Wohnraum für verschiedenste Bedarfe geschaffen werden, insbe-
sondere auch ein angemessenes Angebot an bezahlbaren Wohnungen z. B. für junge Familien. Da eine Umsetzung des geplanten 
Vorhabens auf Grundlage der bestehenden Bebauungspläne nicht möglich ist, bedarf es ihrer Änderung durch die Aufstellung des 
qualifizierten BP Nr. 872 A. 
 
Der Entwurf des BP mit Begründung liegt 
 

vom 30.05.2023 mit 30.06.2023 
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bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, im Flur des 3. Stocks während der Öffnungszeiten 
(Montag bis Mittwoch von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 Uhr – 17.30 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) aus und 
kann dort eingesehen werden. 
Stellungnahmen hierzu können Sie während der Auslegungsfrist bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 86150 
Augsburg, abgeben. 
 
Ferner können der Entwurf sowie der oben genannte Billigungs- und Auslegungsbeschluss mit Darstellung und Würdigung der im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen im Internet während der Auslegungsfrist unter 
www.augsburg.de/auslegung abgerufen werden. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme zur Planung online abzuge-
ben. 
 
Die fristgemäß im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren geprüft. Die 
schriftliche Mitteilung des Prüfergebnisses (Würdigung) erfolgt erst nach dem Satzungsbeschluss mit der darin enthaltenen Abwä-
gung. Eine Zwischennachricht wird auch bei längeren Zeiträumen nicht erteilt. 
 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den BP unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte den „Datenschutzrechtlichen Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ die ebenfalls öffentlich ausliegen.  
 
Der Aushangbereich des Stadtplanungsamtes ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Für persönliche Rückfragen vereinbaren Sie 
bitte vorab einen Termin mit der nachfolgend angegebenen Kontaktperson. Generell empfehlen wir die Planunterlagen im Internet 
anzusehen. 
 
Für Fragen steht Ihnen folgende Kontaktperson zur Verfügung: 
Doris Lurz 
Telefon 0821 / 324-6571 
E-Mail beteiligung.stadtplanung@augsburg.de 
 
Stadt Augsburg – Referat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
Stadtplanungsamt 
 
 
 
 

Studienbeihilfen aus Stiftungsmitteln 2023 
 
 

Studenten an Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen sowie Schüler ab der 11. Klasse an Augsburger Gymnasien, des Bay-
ernkollegs (ohne Vorkurs) und der Fachoberschule können beim Amt für Finanzen und Stiftungen eine Studienbeihilfe beantra-
gen. Gefördert werden befähigte und bedürftige Augsburger Studenten bzw. Schüler. 
 
Wer nur zu Studienzwecken in Augsburg wohnt, ist leider nicht antragsberechtigt. Dagegen können Augsburger, die an 
auswärtigen Universitäten oder Fachhochschulen studieren, einen Antrag stellen. 
 
Anträge auf Studienbeihilfe können ab 01.06.2023 auf https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/dienste-a-
z/aemterweise/leistungen-amt-fuer-finanzen-und-stiftungen-1/studienbeihilfen  
als Download heruntergeladen werden oder per Online-Formular eingereicht werden. 
Außerdem liegen sie ab 01.06.2023 beim Amt für Finanzen und Stiftungen der Stadt Augsburg (Mittlerer Lech 5 im Eingangsbe-
reich) und bei der Bürgerinformation am Rathausplatz bereit. 
 
Die Anträge sind bis spätestens  
 

30.06.2023 
 
sorgfältig ausgefüllt und mit den erforderlichen Nachweisen über Studienfortgang und wirtschaftliche Verhältnisse im 
 

Amt für Finanzen und Stiftungen 
Mittlerer Lech 5  

 
einzureichen.  
 
Eine persönliche Abgabe ist leider nicht möglich. 
Wir bitten die Anträge online oder postalisch einzureichen. 
 
Später eingehende oder unvollständig eingereichte Anträge können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
Rückfragen sind unter Telefon 0821/324-4326 bei Frau Börner, Stadt Augsburg - Amt für Finanzen und Stiftungen möglich. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 08.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BA-2022-226-17 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung einer Gewerbeeinheit in eine Flüchtlingsunterkunft (UG) 
Baugrundstück: Haunstetter Str. 19 1/2, 19 1/2a 
Flur Nr.: 5601/2 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 150 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit dem Sachbearbeiter, 
Herrn Schuierer, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 10.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2023-76-1 
Bauvorhaben: Errichtung einer Terrassenüberdachung als Stahl-Glas Konstruktion 
Baugrundstück: Am Alten Hessenbach 48 
Flur Nr.: 4532/92 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO 
genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
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Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Franz, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
  

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 11.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BA-2023-39-1 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung EG Hinterhaus Büro in Kosmetik  
Baugrundstück: Glückstr. 14 a 
Flur Nr.: 3697 
Gemarkung: Augsburg 
  
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO 
genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Franz, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 11.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2022-328-20 
Bauvorhaben: Neubau eines Reihenmittelhauses Haus 2 
Baugrundstück: Talweg 5 a,  
Flur Nr.: 71/7, 71/11, 71/77 
Gemarkung: Oberhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Franz, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 11.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BF-2023-68-1 
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung eines 1-Familienhauses mit Dachausbau 
Baugrundstück: Tillystr. 11 
Flur Nr.: 1173/10 
Gemarkung: Haunstetten 
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Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 243 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Morhart, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 15.05.2023 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
  
Aktenzeichen: 630/ BA-2022-303-1 
Bauvorhaben: Asylerstaufnahme - Umnutzung von Lagerflächen (EG) in Schlafräume 
Baugrundstück: Steinerne Furt 77 
Flur Nr.: 1695/15 
Gemarkung: Lechhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die bei-
gefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 
BayBO). 

Hinweis 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn wird die Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung).  
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 147 während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Weidauer, unter der Rufnummer 324 - 12899 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Verlust des Parkausweises für Ärzte 
 
 

Der gelbe Parkausweis Nr. 000611 für Ärzte, ausgestellt vom Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverkehr der Stadt 
Augsburg, ist verloren gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
 
Ansprechpartner: Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 
 


